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A N M E L D E F O R M U L A R 

für den „Flohmarkt rund ums Tier“ am 24.06.2023 beim PetVitalShop, Elsemühlenweg 85 in Bünde. 

 

Name :   __________________________________________________________________  

 

Straße:  __________________________________________________________________   

 

PLZ, Ort:  ___________________      ____________________________________________ 

 

Telefon: __________________________________________________________________ 

 

E-Mail:   __________________________________________________________________ 

 

Standgröße (mind. 3 Meter): __________ x 5 € / lfdm = ___________________ € Gebühr 

Aufbau von 7.30-9 Uhr | Flohmarkt von 9 Uhr bis 14 Uhr | Abbau bis 15 Uhr 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die auf der Rückseite abgedruckten AGB an.  

 

_____________             _________________________________________________ 

Datum   Unterschrift 

Eine schriftliche Anmeldung ist vorab zwingend erforderlich, damit Ihr Stand berücksichtigt werden kann. 

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben an: flohmarkt@petvitalshop.de 

 

Bitte überweisen Sie die Standgebühr auf folgendes Konto:   

PetVitalShop  IBAN DE57 4949 0070 0157 0451 00  GENODEM1HFV  

Des Weiteren besteht die Möglichkeit vor Ort in Bar zu zahlen.  

Es ist nicht möglich weitere Meter nachzubuchen!  

 

Bitte beachten: 

• Keine Platzgarantie  

• Tische, Stühle etc. sind mitzubringen. Müll muss selbst entsorgt werden. 

• Reservierung erst gültig nach Geldeingang auf unserem Konto  

• PKW müssen bis 8.30 Uhr von der Flohmarktfläche entfernt werden, hierfür folgen Sie den 

Anweisungen vor Ort  

• Kein gewerblicher Verkauf! Es sind ausschließlich Waren erlaubt, die mit Tieren in Verbindung 

stehen (Reiterbekleidung, Zaumzeug, Sättel, Leinen, Käfige, Geschirre, Stiefel etc.) 

• Folgende Waren/ Artikel dürfen nicht angeboten werden: Lebende Tiere, Tierschutzwidrige Ware 

(z.B. Stachelhalsbänder), Ware die gegen die guten Sitten verstößt, Drogen (BtmG), 

verschreibungspflichtige Arzneimittel (AMG), Diebesgut / Hehlerware, Waffen (WaffG / 

KrWaffKontrG), Anscheinwaffen (WaffG), SRS-Waffen (WaffG), Militaria (allgemein) 

• Es sind ausreichend PKW Stellplätze auf dem gegenüberliegenden Parkplatz vorhanden 
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A G B 

1. Anwendbarkeit  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und alle Vereinbarungen des PetVitalShop und beziehen sich auf alle 

Flohmärkte, die von oder in Zusammenarbeit mit dem PetVitalShop organisiert werden. Anderslautende Bedingungen werden nur dann 

und insoweit Vertragsbestandteil, als beide Partner dies ausdrücklich schriftlich vereinbart haben. Die kommentarlose Annahme und 

Zurückbehaltung durch die Partei – mit der die Person bezeichnet wird, die mit dem Nutzer einen Vertrag abgeschlossen hat – und die 

Zurückhaltung eines Angebotes oder einer Auftragsbestätigung, auf diese Geschäftsbedingung verwiesen wird, gilt als Zustimmung zu 

seiner Anwendung. Eine etwaige Unanwendbarkeit einer (Teil-)Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt nicht die 

Anwendbarkeit der übrigen Bestimmungen. 

2. Anmeldung  

Die Anmeldung ist auf dem beigefügten Formblatt, unter Anerkennung der Ausstellungsbestimmungen einzureichen. Anmeldungen, auf 

denen die persönlichen Daten des Vertragspartners, die Unterschrift des Vertragspartners, sowie alle für den Ablauf der Veranstaltung 

relevante Daten fehlen, werden nicht bearbeitet und werden ggf. vernichtet. Jede ausgefüllte, unterschriebene und an die PetVitalShop 

oder ihre Vertreter übergebene Anmeldung ist rechtskräftig und rechtsverbindlich. Eine Anmeldung kann ohne die schriftliche 

Zustimmung durch die PetVitalShop nicht aufgekündigt werden.   

3. Zulassung und Standbestätigung  

Über die Zulassung der angemeldeten Aussteller sowie der der Ausstellergüter entscheidet die Ausstellungsleitung. Ein Rechtsanspruch 

auf Zulassung besteht nicht. Die Ausstellungsleitung ist berechtigt, Anmeldungen ohne Begründung abzulehnen. Die erteilte Zulassung 

kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht oder nicht mehr gegeben sind. Besondere Standwünsche 

werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Für reguläre Verkaufsstände gilt die Mietgebühr von 5,00 EUR pro laufende Meter. Die 

Übersendung der Rechnung gilt als Annahme des Vertragsangebotes 

4. Rücktritt  

Nach erfolgter Zulassung ist ein Rücktritt des Ausstellers nicht möglich. Ausnahmsweise kann dem Aussteller – vorbehaltlich einer 

Weitervermietung seines Platzes – eine bedingte Entlassung aus dem Vertrag zugestanden werden. In diesem Falle sind 25 % bis 14 Tage 

vor Beginn der Veranstaltung, 50 % bis 7 Tage vor Beginn und danach 100 % der Platzmiete als Kostenersatz zu leisten.  

5. Verschiebung oder Absage der Veranstaltung  

Der Veranstalter ist bei Vorliegen von nicht durch ihn verschuldeten zwingenden Gründen, oder im Falle höherer Gewalt z.B. Corona 

berechtigt, die Veranstaltung zu verschieben oder abzusagen. Schadenersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. Bereits 

beglichene Gebühren werden für eine Ersatzveranstaltung angerechnet. 

6. Auf- und Abbau  

Für den Auf- und Abbau der Stände gelten die jeweils gültigen Ausstellungs- und Servicerichtlinien des Veranstalters. Die Öffnungszeiten 

des Flohmarktes sind von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Aufbaubeginn ist um 7:30 Uhr und sollte im besten Falle bis 8:45 Uhr fertig sein. Beim 

Auf- und Abbau ist zwingend darauf zu achten, dass Lauf- und insbesondere Fluchtwege nicht versperrt werden. Es darf frühestens ab 

13:00 Uhr abgebaut werden Bei Abbau der Stände vor 13:00 Uhr wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 10,00 EUR fällig. Zum Marktende 

müssen alle Stände besenrein gesäubert sein, Müll ist selbstständig zu entsorgen, sollte dies nicht der Fall sein, wird eine 

Reinigungspauschale von 5,00 EUR erhoben. Bauliche Veränderungen an Grund und Boden, grobe Verunreinigung oder Verschmutzung 

sowie nicht genehmigte Ausweitung des Standplatzes sind unzulässig. Evtl. Schäden werden zu Lasten des Standplatzbetreibers beseitigt.  

7. Verhalten auf dem Flohmarkt:  

Während der gesamten Flohmarktzeit darf weder das Verhalten des Standbetreibers und seiner Beauftragten noch der Zustand des 

Standes und des notwendigen Bau- und Dekorationsmaterials dazu führen, dass eine Person oder Sache geschädigt, gefährdet oder mehr 

als unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Feuerwehrzufahrten und Rettungswege sowie Hydranten und Eingänge sind während der 

gesamten Veranstaltung freizuhalten.  

8. Haftung  

Der Veranstalter haftet nicht für die vom Aussteller eingebrachten Dinge. Der Veranstalter haftet nicht für die vom Aussteller angebotene 

Waren. Der Veranstalter haftet nicht für die vom Aussteller herausgegebene Werbematerialien und deren Inhalt.  

9. Heizung, Beleuchtung, Wasser und Abwasser  

Serviceleistungen sind im Vorfeld zu bestellen.  

10. Hausrecht  

Der Veranstalter übt während der Veranstaltung und der Auf- und Abbauzeit das Hausrecht aus. Das Hausrecht des Veranstalters bezieht 

sich auf das gesamte Gelände einschließlich der vermieteten Standflächen.  

11. Erfüllungsort  

Erfüllungsort und Gerichtsstand – auch für Mahnverfahren – ist Bünde.  

12. Vertragsgrundlagen  

für die Teilnahme an dem PetVitalShop Flohmarkt sind die Teilnahmebedingungen des PetVitalShop Flohmarktes, die Hausordnung der 

PetVitalShop, die organisatorischen sowie technischen Bestimmungen, die dem Aussteller vor Veranstaltungsbeginn zugehen. Erbringen 

der Veranstalter auf Grund gesonderter Beauftragung weitere Veranstaltungsservices durch einen Servicepartner, so gelten hierfür im 

Falle einer Nichtübereinstimmung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Servicepartners vorrangig vor diesen 

Teilnahmebedingungen. Zu diesem Zweck können die Kommunikationsdaten der Aussteller an die Servicepartner weitergegeben werden.  

13. Versicherung  

Der Aussteller ist grundsätzlich verpflichtet, selbst für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. Der Abschluss einer 

Ausstellungsversicherung zur Abdeckung des Transport- und Aufenthaltsrisikos wird empfohlen. 


